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Zu diesem Buch

Wir präsentieren Ihnen in dieser 8. Auflage des KONSUMENT-Bestsellers 
„Erben ohne Streit“ den aktuellen Stand des Erb- und des Steuer-
rechts. Darüber hinaus wollen wir Sie beim Umgang mit dem Ster-

ben begleiten. Vielen fällt es schwer, sich damit auseinanderzusetzen. Doch 
wer für den Todesfall Vorsorge trifft, dessen Wünsche haben über seinen Tod  
hinaus Geltung, und den Angehörigen wird eine große Last abgenommen.  
Dabei tauchen Fragen auf wie: Was passiert nach meinem Ableben mit meinem 
Hab und Gut? Bei wem ist es in den besten Händen? Wer soll versorgt sein? Wie 
verhindere ich die Missachtung meiner Anordnungen? Viele juristische Details 
sind zu beachten, will man sichergehen, dass der letzte Wille so erfüllt wird, wie 
man das beabsichtigt hat. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie achten sollten.

Die Nutzung von Computer und Internet ist mittlerweile für Menschen aller 
Altersstufen selbstverständlich geworden. Doch was passiert mit all den abon-
nierten Internetdiensten einer verstorbenen Person? Wie ermöglicht man den 
Hinterbliebenen Zugriff auf wichtige gespeicherte Daten? Informationen und 
Tipps dazu finden Sie im Kapitel über den digitalen Nachlass.

Auch um die Zeit vor dem Ableben und darum, wie sich diese gestalten wird, 
kreisen viele Gedanken. Wer wird für einen sorgen? Wie kann man bis zuletzt 
möglichst selbstbestimmt leben? Was, wenn man geistig verwirrt ist? Der  
Gesetzgeber hat in den letzten Jahren einige Möglichkeiten geschaffen, die  
gewährleisten sollen, dass der eigene Wille auch dann gehört wird und gilt, 
wenn man ihn nicht mehr direkt artikulieren kann.

Sinnvoll ist es jedenfalls, seine Pläne auch mit jenen Menschen zu besprechen, 
die davon betroffen sind. Damit wird Sicherheit geschaffen, ob das, was gut 
gemeint ist, auch gewünscht ist. Es vermeidet auch späteren Zwist und Hader 
unter den Angehörigen, wenn Ihre Wünsche klar, deutlich und nachvollziehbar 
festgehalten sind.

Das vorliegende Buch begleitet durch all diese Fragen, erklärt, worauf es aus  
juristischer Sicht ankommt, und zeigt mit vielen Praxistipps, wie sich Stolper-
steine vermeiden lassen.

Ihr KONSUMENT-Team
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 Computer und Internet sind für viele Menschen selbst
verständlicher Bestandteil des täglichen Lebens. Verstirbt  
jemand, gibt es auch rund um den Computer viel zu regeln.

Der digitale Nachlass
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Überblick
Computer und Internet galten lange Zeit als Angelegenheit junger Men-
schen. Inzwischen kommen Nutzer der ersten Generation allmählich in 
die Jahre. Im Todesfall sind von den Angehörigen in diesem Zusammen-
hang möglicherweise einige Probleme zu lösen. Zu beachten ist: Sowohl 
der Computer, wie auch der darauf gespeicherte Inhalt gehören zunächst 
der Verlassenschaft und müssen bei der Todesfallaufnahme (▶ Seite 
121ff) angegeben werden. Als vererbende Person sollte man überlegen:

• Welche Zugriffsrechte braucht wer im Fall des Falles dringend?
• Wer soll zu welchen Inhalten Zugang erhalten?
• Von welchen Inhalten möchte ich nicht, dass die Hinterbliebenen 

darauf zugreifen können?
• Wie ermögliche ich es den Hinterbliebenen, Dienste zu verwalten  

oder zu kündigen?

Wurden keine Verfügungen getroffen, haben Hinterbliebene Schwierigkeiten

• beim Zugriff auf aktuelle Geschäftsunterlagen
• beim Zugriff auf Adressmaterial von Personen, die  

verständigt werden sollten
• beim Verwalten oder Kündigen von Diensten
• beim Zugriff auf Vermögenswerte wie etwa Bitcoin oder  

Guthaben bei Spieleanbietern

Der Computer
Alle vermögenswerten Rechte und Pflichten gehören zunächst einmal 
zur Verlassenschaft. Die Hinterbliebenen dürfen erst nach Beendigung 
des Verlassenschaftsverfahrens und mit Unterzeichnung des Einantwor-
tungsbeschlusses frei darüber verfügen. Sind nun Handlungen dringend 
nötig – etwa Dokumente für die Weiterführung der Geschäfte aufspüren 
– so dürfen diese nie zum Nachteil der Verlassenschaft geschehen und 
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Aufgaben  
verteilen

Keine  
Hand lungen  
zu Lasten der 
Verlassenschaft!

sollten möglichst transparent und in Absprache mit dem Notar erfolgen. 
Jede Rechnung (etwa für Domains oder Webspace) die während dieser 
Zeit für die Verlassenschaft der verstorbenen Person bezahlt wird, muss 
dem Gerichtskommissär weitergeleitet werden. Ebenso müssen allfällige 
Guthaben gemeldet werden (etwa Gutscheine, Guthaben auf Spieleplatt-
formen, Kryptowährungsguthaben), damit der Notar diese der Verlassen-
schaft zurechnen kann. Kommerziell Verwertbares wie etwa Manuskripte 
oder Fotos dürfen der Verlassenschaft ebenfalls nicht entzogen werden 
und zwar egal, ob diese in Papierform vorliegen oder digital, denn auch 
Urheberrechte sind Teil der (ver)erbbaren Rechte.

Auch der Computer selbst ist zunächst einmal Teil der Verlassenschaft 
und geht erst dann in das Eigentum der Hinterbliebenen über, wenn 
diese das Erbe angetreten haben. Dann allerdings dürfen die Erben auch 
vertrauliche Korrespondenz lesen und allenfalls Schritte unternehmen, 
die Passwordsperre des Computers zu umgehen (ihr Computerhändler, 
computeraffine Bekannte oder das Internet helfen Ihnen dabei). 

Selber vorsorgen, selber bestimmen
Wenn Sie Ihren Hinterbliebenen sehr viel Arbeit, Ärger und Unsicherheit – 
und möglicherweise auch die eine oder andere Überraschung – ersparen 
wollen, regeln Sie Ihren digitalen Nachlass noch zu Lebzeiten. Sind Ihr 
Computer und die Passwörter offen zugänglich und alle Ihre Webdienste 
in den Linkfavoriten gespeichert, so haben Ihre Nachkommen kaum Pro-
bleme. Liegt es aber nicht in Ihrem Interesse, dass Ihre Familie Zugang zu 
all Ihrer Korrespondenz, zu all Ihren Accounts hat, so treffen Sie besser 
genaue Anordnungen. Das können Sie im Rahmen eines Testaments ma-
chen, in dem Sie auch unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen 
Aufgaben betrauen können. Ihr diskreter Freund etwa soll Ihren Account 
bei der Datingplattform löschen und Ihre dortigen Kontakte von Ihrem 
Ableben verständigen, der Sportverein etwa die Fotosammlung der ge-
meinsamen Unternehmungen auf Instagram übernehmen. 

Dabei ist es natürlich wichtig, auch die jeweils zugehörigen Zugangs-
kennungen oder Nicknames und die dazugehörigen aktuellen Passwörter 
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Auch  
Netzdienste 

sterben

weiterzugeben. Das kann etwa über den Zugang zu einem virtuellen 
Passwordsafe geschehen. Der Nachteil dieser Dienste ist jedoch, dass es 
in diesem Bereich einen raschen Wechsel der Anbieter gibt. Man weiß 
nicht, welche in ein paar Jahren noch existieren. Eine weitere Möglichkeit 
wäre, Seiten und Zugangskennungen durchnummeriert und mit Teilen des 
Passwords im letzten Willen beim Notar zu hinterlegen und eine Liste mit 
den entsprechend gereihten ergänzenden Passwordbestandteilen, die bei 
Passwordänderungen jeweils erneuert werden, zu Hause aufzubewahren.  

Anstelle des Notars können auch Webdienste wie passwordbox.com 
oder lastpass.com von Ihnen ausgewählten Menschen Zugang zu Ihren 
Daten ermöglichen. Nach einer im Voraus von Ihnen festgelegten Zeit-
spanne ohne Kontakt mit Ihnen senden diese Dienste je nach Wunsch 
Zugangskennungen und Instruktionen an die angegebenen Personen. 
Google bietet mit dem Inaktivitätsmanager auch einen ähnlichen Service 
an. Doch auch hier Achtung: Einige solcher Dienste sind selbst schon 
ver blichen. 

Leben nach dem Tod –  
im Internet unsterblich

Das Nutzen von Internetdiensten gehört für viele Menschen zum selbst-
verständlichen Alltag. So selbstverständlich, dass man dabei leicht den 
Überblick verliert. Da wären etwa private und dienstliche E-Mail-Provider, 
Clouddienste, Fotodienste, Messenger, soziale oder Business-Netzwerke, 
Konten bei Versandhäusern, Partnerbörsen, Spieleplattformen, Wettan-
bietern, Blogs und Webseiten, die betrieben werden. Genug, dass man 
leicht den Überblick verliert.

Gibt es keine Verfügungen, haben Hinterbliebene nicht nur das Pro-
blem, dass sie oft gar nicht wissen, welche Dienste genutzt wurden oder 
wie sie dazu Zugang erhalten. Auch das Verwalten, Löschen oder Still-
legen kann mit so gut wie unüberwindlichen Hürden verbunden sein. 

Viele Internetdienste haben ihren Sitz nämlich im Ausland, die meisten 
in den USA. Wenn diese Angebote an Hinterbliebene haben, so sind die vor 
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allem auf Rechtssicherheit gegenüber dem jeweiligen Rechtssystem aus-
gelegt. Sehr unterschiedlich gehen die Anbieter auch damit um, ob Hinter-
bliebene – wenn sie die formalen Hürden überhaupt geschafft haben – nur 
über den Account verfügen dürfen oder auch über dessen Inhalte. Yahoo 
etwa verweist strikt auf die Privatsphäre des ehemaligen Nutzers. Hinter-
bliebene dürfen den Account löschen lassen, der Einblick in die Mails wird 
aber nicht gewährt. Bei GMX wiederum kann man unter bestimmten Um-
ständen auch den gesamten Inhalt des Postfachs übernehmen.

Kritisch zu sehen sind Unternehmen, die anbieten, Kontakte im Netz 
aufzuspüren. Diese kosten Geld, haben aber auch nicht mehr Möglich-
keiten als ein computeraffiner Jugendlicher. Denn Accounts, die nicht mit 
Klarname beziehungsweise der bekannten Mailadresse benutzt wurden, 
können die kommerziellen Anbieter nicht aufspüren. Und all das, was im 
Computer gespeichert ist, ist auch für nur mittelmäßig versierte Personen 
leicht zugänglich. Juristisch ist der Umgang mit europäischen Anbietern 
wie GMX jedenfalls einfacher als mit jenen aus Übersee.

Zunehmend mehr Anbieter von Webdiensten beschäftigen sich mit 
dem Thema verstorbene Nutzer und Hinterbliebene. Informationen dazu 
werden mehr und leichter auffindbar. Der Weg zu den Informationen 
kann aber noch immer steinig sein, und es können Tricks nötig sein – 
etwa, die Webeinstellungen des Browsers so umzustellen, dass auch die 
Suche außerhalb deutschsprachiger Seiten aktiviert wird.

Eine gute Übersicht über Webdienste und wie man sie kündigt (oder 
bei welchen es schwierig ist) bietet backgroundchecks.org/justdeleteme.

Ein hilfreiches Verzeichnis mit regelmäßig aktualisierten Links bietet 
auch der Dachverband der österreichischen Internetwirtschaft ISPA 
unter ispa.at/wissenspool/broschueren. Dann bleibt nur mehr, mit den 
einzelnen Anbietern in Kontakt zu treten und zu hoffen, dass das eigene 
Anliegen im Rahmen des dort vorgesehenen Schemas liegt und dass die 
erforderlichen Unterlagen (Notar, Übersetzung) nicht allzu hohe Kosten 
verursachen. Die gute Nachricht: Die Provider beschäftigen sich zuneh-
mend mit dem Thema und stellen nach und nach einigermaßen vernünf-
tige Lösungen zur Verfügung. Dass künftig leicht auffindbare und auch 
nach dem europäischen Rechtssystem praktikable Lösungen bereitge-
stellt werden, wird in den kommenden Jahren Aufgabe der Politik auf na-
tionaler oder EU Ebene werden. Auch das europäische Nachlasszeugnis 
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(▶ Seite 52f) könnte hier hilfreich sein. Denn auch wenn das Thema 
Sterben mit Tabus behaftet ist: Der Bedarf an Lösungen für Hinterbliebene 
wächst stetig. 

Checkliste für den digitalen Nachlass

• Welche Dienste werden genutzt: 
– Benutzerkonten bei E-Mailprovidern (gmx, Yahoo, a1,  
   inode, chello …) 
– eigene Websites, Blogs, z.B. auf Wordpress, Tumblr, Typepad 
– Profile auf sozialen Netzwerken wie Facebook, Myspace,  
   StudiVZ, Singlebörsen, Chats 
– Kommunikationsdienste wie Skype, WhatsApp, MSN, Twitter 
– Businessplattformen wie Xing, LinkedIn 
– Fotoalben z.B auf Flickr, Snapfish, Photobucket,  
   Instagram, aber auch auf eigenen Websites, in Blogs, z.B.  
   Pinterest, auf Myspace oder Facebook oder in der Cloud 
– virtuelle Datenbanken (Cloud) wie etwa Dropbox,  
   Google Drive, icloud, Microsoft One Drive 
– Dienste, die mit laufenden Aufträgen, Zahlungen oder  
   Guthaben verbunden sind, etwa Amazon, paypal,  
   iTunes, Spieleplattformen, Wettseiten, ebay 
Achtung. Bedenken Sie, dass es für all diese Dienste  
möglicherweise nicht nur private Accounts gibt, sondern  
auch geschäftliche oder solche für einen Verein.

• Wo liegen Zugangsdaten, Passwörter und allfällige  
Benutzernamen („Nicknames“) zu den Accounts,  
wer soll welche erhalten und wie?

• Was soll jeweils mit einem Account geschehen?
• Soll es Profile geben, die öffentlich bleiben, damit Angehörige, 

Freunde und Bekannte dort gedenken können?
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Eigenes Erbrecht für Landwirtschaften, das zum Ziel hat,  
die Aufsplitterung von Bauernhöfen zu verhindern und so  
ihre wirtschaftliche Überlebensfähigkeit zu sichern.

Damit haftet ein Erbe für Schulden der vererbenden Person 
nur bis zur Höhe des ihm zufallenden Erbteils.

Die Einantwortung ist der Gerichtsbeschluss, der das Verlassenschaftsverfahren 
abschließt. Mit ihr geht die ▶ Verlassenschaft in den rechtlichen Besitz des Erben über.

Der Einantwortungsbeschluss enthält die Daten der vererbenden Person und der  
Erben, das Ausmaß des Erbes, die Art der Erbserklärung sowie, sofern Liegenschaften  
betroffen sind, welche grundbücherlichen Eintragungen durchzuführen sind.

Gesamtheit aller Miterben nach der vererbenden Person. Die Benützung  
und Verwaltung der Verlassenschaft bis zur Einantwortung kommt  
mangels abweichender Regelung allen Miterben gemeinsam zu.

Die verstorbene natürliche Person, die ein Erbe hinterlässt.

Erklärung des Erben, ob er eine Erbschaft ablehnt oder  
▶ bedingt bzw. ▶ unbedingt annimmt.

Anteil eines Miterben (in Quoten oder Bruchteilen) an der Verlassenschaft  
der vererbenden Person. 

Vertrag zwischen der vererbenden Person und einer erbberechtigten Person,  
mit dem diese auf ihr zukünftiges Erbrecht, ihren ▶ Pflichtteilsanspruch  
oder ein ▶ Vermächtnis ganz oder teilweise verzichtet. 

Ein Notar, der vom Gericht für die Abwicklung einer Verlassenschaft bestellt wird.  
Er ist allen Erben gleichermaßen verpflichtet, hat sie im Erbschaftsverfahren über  
ihre Rechte und Pflichten zu informieren und hat den Willen der verstorbenen  
Person zu erfüllen, sofern nicht gesetzliche Regelungen dagegen stehen.

Das Grundbuch ist ein von den Bezirksgerichten geführtes  
öffentliches Verzeichnis, in das Grundstücke und die an ihnen  
bestehenden dinglichen Rechte eingetragen werden. 

Wird meist gebraucht, wenn minderjährige Kinder sowie deren Eltern  
in der Erbengemeinschaft sind, da es bei den Eltern zu einer Interessenkollision  
kommen kann zwischen ihren eigenen Interessen und jenen ihrer Kinder. 

▶ Vermächtnis

Vermächtnisnehmer

Mindestens zwei Erben, die gemeinsam die Erbengemeinschaft bilden.

Anerbenrecht

Bedingte  
Erbantritts 

erklärung

 Einantwortung

Einantwortungs
beschluss

Erben 
gemeinschaft

Erblasser

Erbantritts 
erklärung

Erbteil

Erbverzicht

Gerichts 
kommissär

Grundbuch

Kollisionskurator

Legat

Legatar

Miterben
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Verfügt die vererbende Person, dass nach dem Ableben des ersten  
Erben (oder wenn dieser die Erbschaft ausschlägt) ein zweiter Erbe die  

Erbschaft erhalten soll, dann wird diese Person als Nacherbe bezeichnet. 

Gesamtheit aller Rechte und Verbindlichkeiten eines Verstorbenen unter  
Ausschluss seiner personenbezogenen Rechte und Pflichten. Gewerbe-  

berechtigungen oder akademische Titel fallen z.B. nicht in den Nachlass.

▶ Pflichtteilsberechtigter

Jener Erbteil, der den Pflichtteilsberechtigten auch dann zusteht,  
wenn sie im Testament übergangen oder unberechtigt enterbt wurden.  

Der Pflichtteil beträgt für die Nachkommen die Hälfte und in der  
aufsteigenden Linie ein Drittel des gesetzlichen Erbteils.  
Der Pflichtteil kann mit Klage geltend gemacht werden.

Anspruch auf einen Anteil an der Verlassenschaft, der in Geld  
ausgezahlt wird, nicht jedoch auf einzelne Gegenstände. 

Pflichtteilsberechtigter ist, wem von  
Gesetzes wegen ein Anteil am Erbe zusteht.

Bezeichung für die Verlassenschaft in der Zeit zwischen dem Ableben  
der vererbenden Person und der ▶ Einantwortung durch die Erben.  

Der ruhende Nachlass stellt eine juristische Person dar. 

Ein in Form eines Notariatsaktes verfasster Vertrag, in dem der Geschenkgeber 
verspricht, im Falle seines Todes dem Beschenkten eine bestimmte Sache  

zukommen zu lassen. Der Vertrag kann nicht einseitig widerrufen werden.

Letztwillige Anordnung, mit der ein oder mehrere Erben namentlich eingesetzt  
werden. Dabei sind die gesetzlichen Formvorschriften zu beachten. Man unterscheidet 

im Wesentlichen schriftliche und mündliche, private, gerichtliche und notarielle  
Testamente. Das eigenhändig (nicht mit der Maschine) geschriebene Testament  

bedarf nur der Unterschrift des Testators und keiner Testamentszeugen. 

Die Person, die ihren letzten Willen kundtut.

Um ein Testament rechtswirksam zu errichten, muss eine Person über  
die geistige Reife verfügen, das Ausmaß ihrer letztwilligen Anordnungen  

zu begreifen. In der Regel sind alle Personen über 14 Jahre testierfähig.  
Es gibt aber Einschränkungen, z.B. die Entmündigung. 

Findet einige Wochen nach dem Todesfall statt, zumeist mit den nächsten  
Hinterbliebenen. Der zuständige ▶ Gerichtskommissär klärt dabei die  

persönlichen und finanziellen Verhältnisse der verstorbenen Person und  
versucht festzustellen, welche weiteren Erbberechtigten zu verständigen sind. 

Nacherbe

Nachlass,
auch Verlassen 
schaft 

Noterbe 

Pflichtteil

Pflichtteils 
anspruch

Pflichtteils 
berechtigter,  
auch Noterbe

Ruhender  
Nachlass

Schenkung auf 
den Todesfall

Testament 

Testator

Testierfähigkeit

Todesfall 
aufnahme
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Der Erbe haftet für alle Schulden der vererbenden Person sowie  
für die Erfüllung von Vermächtnissen mit seinem eigenen  
Vermögen in unbeschränkter Höhe.

▶ Nachlass

Eine letztwillige Anordnung, die einer bestimmten Person eine  
bestimmte Sache oder einen bestimmten Betrag zukommen lässt.  
Die mit dem Vermächtnis bedachte Person hat gegenüber den Erben 
Anspruch auf Ausfolgung des Vermächtnisses. 

Es handelt sich dabei vor allem um den Hausrat der gemeinsamen  
Wohnung, soweit dieser für das tägliche Leben nötig ist. Der überlebende  
Ehepartner oder Partner aus einer eingetragenen Partnerschaft erhält  
diesen „Voraus“ noch vor Abschluss des Erbschaftsverfahrens. Wenn  
die Wohnung im (Mit-)Eigentum der verstorbenen Person stand,  
enthält der „Voraus“ auch das Wohnrecht des überlebenden Partners. 

Der Verfasser eines Testaments hat auch das Recht, es jederzeit 
zu widerrufen. Der Widerruf muss in einer gültigen Testamentsform  
erfolgen. Es muss sich dabei aber nicht um jene Form handeln, in der  
das widerrufene Testament erstellt wurde.

Unbedingte  
Erbantritts 

erklärung

Verlassenschaft

Vermächtnis,
auch Legat

Voraus 
vermächtnis, 

auch (ehelicher) 
„Voraus“

Widerruf des 
Testaments
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